


  

Ordnung über die 7. Änderung der MPO der Masterstudiengänge 
 

I. Controlling und Management   
  
    und 
 
II.  Innovations-und Informationsmanagement  
 

für den Fachbereich Wirtschaftswissenschaften  
der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg  
vom 28.01.2010,  
 
 
26. Juni 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 64 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes 
Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG NRW) vom 31. Oktober 2006 (GV.NRW S. 474), 
hat der Fachbereich Wirtschaftswissenschaften am Campus Sankt Augustin der 
Hochschule Bonn-Rhein-Sieg die folgende Änderung der Prüfungsordnung erlassen: 
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Die Masterprüfungsordnung für die Masterstudiengänge  
I. Controlling und Management    und  
II. Innovations-und Informationsmanagement  

 vom 28. Januar 2010,  wird wie folgt ergänzt:  
 
 
 
1. Streichung des Zusatzes „berufsbegleitend“ in der Bezeichnung der Masterprü-
fungsordnung 
 
Masterprüfungsordnung für die berufsbegleitenden, konsekutiven Masterstudiengänge 
I. Innovations –und Informationsmanagement (IuI) und 
II. Controlling und Management (CuM) 
 
wird wie folgt geändert: 
 
Masterprüfungsordnung für die konsekutiven Masterstudiengänge 
I. Innovations –und Informationsmanagement (IuI) und 
II. Controlling und Management (CuM) 
 
 
2. § 2 Ziel des Studiums; Zweck der Prüfung; Mastergrad 
 
(3) Die Masterprüfung bildet den berufsqualifizierenden Abschluss des Studiums. Aufgrund 
der bestandenen Masterprüfung wird der Hochschulgrad „Master of Arts“ (M.A.) verliehen. 
 
wird wie folgt geändert: 
 
(3) Die Masterprüfung bildet den berufsqualifizierenden Abschluss des Studiums. Aufgrund 
der bestandenen Masterprüfung wird der Hochschulgrad „Master of Science“ (M.Sc.) 
verliehen. 
 
Diese Änderung betrifft alle Studierenden, die sich ab Sommersemester 2015 in 
die beiden Masterstudiengänge eingeschrieben haben. 
Die Masterstudierenden, die sich zum SoSe 2014 eingeschrieben haben, können 
auf Antrag im SoSe 2015 in die neue MPO wechseln 
 
 
3. § 3 Zulassungsvoraussetzungen 
 
(2) Für die Bewerbung zum Masterstudiengang Controlling und Management muss der 
vorausgegangene Studiengang mindestens mit der Durchschnittsnote 2,3 abgeschlossen sein. 
Weiterhin müssen in einem vorangegangenen Studium in den Fächern Internes 
Rechnungswesen, Externes Rechnungswesen, Finanzwirtschaft und Steuern insgesamt 
mindestens 20 ECTS Punkte erbracht worden sein. 
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Für die Bewerbung zum Masterstudiengang Innovations- und Informationsmanagement muss 
der vorausgegangene Studiengang mindestens mit der Durchschnittsnote 2,5 abgeschlossen 
sein. Die Bewerbungsfrist für beide Masterstudiengänge endet für das jeweilige 
Sommersemester am 31. Januar (Ausschlussfrist). 
 
wird wie folgt geändert: 
 
 
(2) Für die Bewerbung zum Masterstudiengang Controlling und Management muss der 
vorausgegangene Studiengang mindestens mit der Durchschnittsnote 2,3 abgeschlossen sein. 
Weiterhin müssen in einem vorangegangenen Studium in den Fächern Internes 
Rechnungswesen, Externes Rechnungswesen, Finanzwirtschaft und Steuern insgesamt 
mindestens 30 ECTS Punkte erbracht worden sein. 
 
Für die Bewerbung zum Masterstudiengang Innovations- und Informationsmanagement muss 
der vorausgegangene Studiengang mindestens mit der Durchschnittsnote 2,5 abgeschlossen 
sein. Die Bewerbungsfrist für beide Masterstudiengänge endet für das jeweilige 
Sommersemester am 31. Januar (Ausschlussfrist). 
 
Diese Änderung betrifft alle Studierenden, die sich ab Wintersemester 2014/15 für 
den Masterstudiengang Controlling und Management (CuM) bzw. für das 
Angleichungssemester CuM bewerben. 
 
 
 
4. Wegfall des Angleichungssemesters zum Sommersemester 
 
§ 3 Zulassungsvoraussetzungen 
 
(4) letzter Satz:  
Die Bewerbungsfrist endet für das jeweilige Wintersemester am 31. August (Ausschlussfrist), 
für das jeweilige Sommersemester am 28. Februar (Ausschlussfrist). 
 
wird wie folgt geändert: 
 
Die Bewerbungsfrist endet für das jeweilige Wintersemester am 31. August (Ausschlussfrist).  
 
         

 
Sankt Augustin, 26. Juni 2014 

 
 
 
 
Prof. Dr. Klaus Deimel      
Dekan des FB Wirtschaftswissenschaften  
der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg 


